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Kundmachung 
vom 20. August 2024 

des Beschlusses Nr. 335/2023 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 8. Dezember 2023 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 30. Dezember 2023 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss 
Nr. 335/2023 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 335/2023 

vom 8. Dezember 2023 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2023/957 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 10. Mai 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/757 
zur Einbeziehung von Seeverkehrstätigkeiten in das System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur 
Überwachung, Berichterstattung und Prüfung in Bezug auf Emissio-
nen von zusätzlichen Treibhausgasen und Emissionen von zusätzli-
chen Schiffstypen1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. Mai 2023 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 
der Union und des Beschlusses (EU) 2015/1814 über die Einrichtung 
und Anwendung einer Marktstabilitätsreserve für das System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union2 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Der Beschluss (EU) 2023/852 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. April 2023 zur Änderung des Beschlusses (EU) 
2015/1814 in Bezug auf die Menge der Zertifikate, die bis 2030 in die 
Marktstabilitätsreserve für das System für den Handel mit Treibhaus-
gasemissionszertifikaten in der Union einzustellen sind3 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

 
1 ABl. L 130 vom 16.5.2023, S. 105. 
2 ABl. L 130 vom 16.5.2023, S. 134. 
3 ABl. L 110 vom 25.4.2023, S. 21. 
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4. Der Beschluss (EU) 2023/1575 der Kommission vom 27. Juli 2023 über 
die unionsweite Menge der im Rahmen des EU-Emissionshandels-
systems für 2024 zu vergebenden Zertifikate4 ist in das EWR-Abkom-
men aufzunehmen. 

5. Die Gesamtmenge der im Rahmen des neuen Emissionshandelssys-
tems für Gebäude, Strassenverkehr und zusätzliche Sektoren für das 
Jahr 2027 zu vergebenden Zertifikate wird von der Kommission bis 
zum 1. Januar 2025 veröffentlicht und setzt wie beim bestehenden 
Emissionshandelssystem die Obergrenze für die EWR-weite Menge 
an Zertifikaten fest. Die dem EWR angehörenden EFTA-Staaten soll-
ten Daten bereitstellen und werden während der Vorbereitung des ent-
sprechenden Kommissionsbeschlusses konsultiert. 

6. Die Aufnahme der Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen Parla-
ments und des Rates berührt nicht die im Rahmen des EWR-Ab-
kommens von den EFTA-Staaten durchgeführte Bewertung der Ver-
ordnung (EU) 2023/955 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. Mai 2023 zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds. 

7. Auf der Grundlage Liechtensteins regionaler Union mit der Schweiz 
und im Einklang mit dem bilateralen Vertrag über Umweltabgaben5 
wird in Liechtenstein eine CO2-Steuer erhoben, deren Verwaltung ein-
schliesslich Erhebung, Überwachung und Berichterstattung von den 
Schweizer Behörden und Einrichtungen durchgeführt wird. Daher 
sind für Liechtenstein in Bezug auf das neue Emissionshandelssystem 
für Gebäude, Strassenverkehr und zusätzliche Sektoren eine Überprü-
fung des Enddatums der Ausnahmeregelung gemäss Art. 30e Abs. 3 
der Richtlinie 2003/87/EG und eine Ausnahme von den einschlägigen 
Verwaltungsvorschriften bis zu diesem Datum sowie entsprechende 
Anpassungen der Emissionsdatenquellen angemessen. 

8. Die mit dem Beschluss (EU) 2023/1575 veröffentlichten Zahlen für die 
unionsweite Menge der Zertifikate für das Jahr 2024 und die jährliche 
Verringerung der zu vergebenden Zertifikate infolge der Anwendung 
des linearen Kürzungsfaktors schliessen im Einklang mit der Richtlinie 
(EU) 2023/959 die EFTA-Staaten ein. 

9. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
4 ABl. L 192 vom 31.7.2023, S. 30. 
5 Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft betreffend die Umweltabgaben im Fürstentum Liechtenstein, abgeschlossen am 29. 
Januar 2010 (LGBl. 2010 Nr. 12). 
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Art. 1 

Anhang XX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Nummer 21al (Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates) wird wie folgt geändert: 
i) Folgender Gedankenstrich wird angefügt: 

"- 32023 L 0959: Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 (ABl. L 130 vom 
16.5.2023, S. 134)" 

ii) Anpassung d wird durch folgende Anpassung ersetzt: 
"d) Art. 3d Abs. 4, Art. 3ga Abs. 3 Unterabs. 2 Satz 4, Art. 10 

Abs. 3, Art. 30d Abs. 6 und Art. 30e Abs. 3 Bst. h Unterabs. 1 
gelten nicht für die EFTA-Staaten." 

iii) In Anpassung e werden die Wörter "In Art. 9 werden folgende 
Absätze eingefügt" durch die Wörter "Folgende Absätze werden 
nach dem ersten Absatz von Art. 9 angefügt" ersetzt. 

iv) Anpassung j wird gestrichen. Die Anpassungen f bis i werden die 
Anpassungen g bis j. 

v) Nach Anpassung e wird folgende Anpassung eingefügt: 
"f) In Art. 9 wird nach Abs. 2 folgender Absatz angefügt: 

‚In Bezug auf die EFTA-Staaten sind die Angaben, die bei 
der Berechnung der EWR-weiten Menge der nach diesem Ar-
tikel ab 2024 zu vergebenden Zertifikate berücksichtigt wer-
den, in Teil B der Anlage aufgeführt.‘" 

vi) Die Anpassungen t und u werden die Anpassungen z und za. Die 
Anpassungen l bis s werden die Anpassungen o bis v. Anpassung k 
wird Anpassung l. 

vii) Nach Anpassung j werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"k) In Art. 10a Abs. 1 werden nach den Wörtern ‚Art. 8 der Richt-

linie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes‘ die Wörter ‚oder unter gleichwertige Verpflichtungen im 
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften der EFTA-
Staaten‘ eingefügt." 

viii) Nach Anpassung l werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"m) In Art. 12 Abs. 3-d wird nach dem zweiten Unterabsatz fol-

gender Unterabsatz eingefügt: 
‚Die EFTA-Staaten betreffende Beschlüsse werden vom Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss nach den im EWR-Abkommen 
festgelegten Verfahren gefasst.‘ 
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n) Nach Art. 12 Abs. 3-c wird folgender Unterabsatz eingefügt: 
‚Beschlüsse bezüglich gemeinsamer Anträge zweier EFTA-
Staaten werden vom Gemeinsamen EWR-Ausschuss nach 
den im EWR-Abkommen festgelegten Verfahren gefasst.‘" 

ix) Der Text von Anpassung o erhält folgende Fassung: 
"Nach Art. 16 Abs. 3 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 
‚Die EFTA-Staaten verhängen Sanktionen wegen Emissions-
überschreitung, die den Sanktionen in den EU-Mitgliedstaaten 
entsprechen.‘" 

x) Der Text von Anpassung s erhält folgende Fassung: 
"In Art. 18b Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die EFTA-Staaten und die EFTA-Überwachungsbehörde kön-
nen die EMSA oder eine andere einschlägige Organisation um 
Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach der Richt-
linie ersuchen und zu diesem Zweck mit diesen Organisationen 
entsprechende Vereinbarungen treffen.‘" 

xi) Nach Anpassung v werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"w) In Art. 30d Abs. 4 Unterabs. 6 wird folgender Satz angefügt: 

‚In dem in diesem Unterabsatz genannten Fall bleibt der 
Anteil der Zertifikate der EFTA-Staaten, der gemäss Art. 10a 
Abs. 8b dieser Richtlinie, Abs. 3 dieses Artikels und diesem 
Absatz für den Klima-Sozialfonds bereitgestellt wird, unbe-
rührt.‘ 

x) Für die EFTA-Staaten erhält Art. 30e Abs. 3 Bst. a folgende 
Fassung: 
‚der betreffende EFTA-Staat der EFTA-Überwachungsbe-
hörde diese nationale CO2-Steuer spätestens zwei Monate 
nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 335/2023 vom 8. Dezember 2023 mitteilt 
und die Höhe der Besteuerung dokumentiert, indem er Ver-
weise auf das einschlägige nationale Instrument für den ak-
tuellen Steuersatz und die angegebenen Steuersätze bis 2030 
übermittelt; der betreffende EFTA-Staat teilt der EFTA-
Überwachungsbehörde alle späteren Änderungen der nati-
onalen CO2-Steuer mit; die EFTA-Überwachungsbehörde 
übermittelt der Kommission unverzüglich, spätestens je-
doch einen Monat danach, alle Meldungen von EFTA-
Staaten;‘ 
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y) In Art. 30e Abs. 3 werden folgende Unterabsätze angefügt: 
‚Für Liechtenstein wird die Anwendung des Enddatums der 
Ausnahmeregelung (31. Dezember 2030) im Rahmen des 
nächsten Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
über die Richtlinie 2003/87/EG im Anschluss an die Über-
prüfung der Richtlinie im Juli 2026 unter Berücksichtigung 
der einschlägigen, in Liechtenstein aufgrund seiner regiona-
len Union mit der Schweiz geltenden Vorschriften und ins-
besondere der CO2-Steuer und ihrer Verwaltung gemäss 
dem bilateralen Vertrag über Umweltabgaben hinsichtlich 
ihrer Gleichwertigkeit mit dem Emissionshandelssystem für 
Gebäude, Strassenverkehr und zusätzliche Sektoren sowie, 
soweit möglich, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Überprüfung der Umsetzung von Kapitel IVa der Richtlinie 
2003/87/EG durch die Kommission gemäss Art. 30i der ge-
nannten Richtlinie überprüft.   
Bis zum Inkrafttreten des nächsten Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses über die Richtlinie 2003/87/EG 
gelten die Art. 30b und 30f der Richtlinie 2003/87/EG nicht 
für Liechtenstein. Alle Daten, die für Anpassungen der uni-
onsweiten Menge an Zertifikaten für Liechtenstein im Zu-
sammenhang mit dem Emissionshandelssystem gemäss Ka-
pitel IVa der Richtlinie 2003/87/EG relevant sind, werden 
den UNFCCC-Treibhausgasinventaren für Liechtenstein 
entnommen, solange keine Überwachungsdaten gemäss 
Art. 30f der Richtlinie verfügbar sind.‘" 

xii) Teil B der Anlage der Anpassung za erhält folgende Fassung: 

"TEIL B 

Einschlägige Angaben der EFTA-Staaten zur Berechnung und 
Anpassung der EWR-weiten Menge der im Zeitraum 2021-2030 
zu vergebenden Zertifikate gemäss den Art. 9 und 9a der Richt-

linie 2003/87/EG 

Bei der Ermittlung dieser Angaben wurde von 2021 bis 2023 der 
lineare Faktor 2,2 %, von 2024 bis 2027 der lineare Faktor 4,3 % 
und ab 2028 der lineare Faktor 4,4 % angewandt. 

CAP 2021-2030 Island Norwegen 

2021 1 432 642 16 304 948 

2022 1 393 440 15 858 793 
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CAP 2021-2030 Island Norwegen 

2023 1 354 238 15 412 638 

2024 1 227 504 14 242 697 

2025 1 148 901 13 331 215 

2026 1 045 721 12 140 314 

2027 967 476 11 235 954 

2028 887 411 10 310 563 

2029 807 347 9 385 171 

2030 727 282 8 459 779 

Diese Angaben schliessen nicht die Zertifikate mit ein, die der 
Aufnahme anderer Treibhausgasemissionen als CO2-Emissionen 
aus dem Seeverkehr in den Anwendungsbereich der EHS-
Richtlinie ab dem 1. Januar 2026 und der Erfassung der Emissio-
nen von Offshore-Schiffen ab dem 1. Januar 2027 auf der Grund-
lage ihrer Emissionen des letzten Jahres, für das Daten vorliegen, 
entsprechen." 

2. Unter Nummer 21alj (Beschluss (EU) 2015/1814 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) werden folgende Gedankenstriche ange-
fügt: 
"- 32023 D 0852: Beschluss (EU) 2023/852 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 19. April 2023 (ABl. L 110 vom 
25.4.2023, S. 21) 

- 32023 L 0959: Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 10. Mai 2023 (ABl. L 130 vom 16.5.2023, 
S. 134)" 

3. Nach Nummer 21apn (Beschluss (EU) 2020/1722 der Kommission) 
wird folgende Nummer eingefügt: 
"21apo. 32023 D 1575: Beschluss (EU) 2023/1575 der Kommission 

vom 27. Juli 2023 über die unionsweite Menge der im Rahmen 
des EU-Emissionshandelssystems für 2024 zu vergebenden 
Zertifikate (ABl. L 192 vom 31.7.2023, S. 30)" 

4. Nummer 21aw (Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parla-
ments und des Rates) wird wie folgt geändert: 
i) Der Titel erhält folgende Fassung: 

"Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2015 über die Überwachung von Treib-
hausgasemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung 
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darüber und die Prüfung dieser Emissionen und zur Änderung 
der Richtlinie 2009/16/EG" 

ii) Folgender Gedankenstrich wird angefügt: 
"- 32023 R 0957: Verordnung (EU) 2023/957 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 (ABl. L 130 vom 
16.5.2023, S. 105)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2023/957, der Richtlinie (EU) 
2023/959 sowie der Beschlüsse (EU) 2023/852 und (EU) 2023/1575 in is-
ländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts-
blattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Dezember 2023 oder am Tag nach Eingang 
der letzten Mitteilung an den Gemeinsamen EWR-Ausschuss nach Art. 
103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist.6 
Er gilt ab dem 31. Dezember 2023. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 8. Dezember 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
6 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt. 
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